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Die Themen dieses Newsletters sind: 

 Geplante Bargeldobergrenze beim Immobilienerwerb 

 EuGH-Urteil zur 5. EU-Geldwäscherichtlinie 

 Supranationale Risikobewertung der EU-Kommission 

 Aktualisierung der Drittländerliste 

 Neu:  Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte für Geldwäsche im Kfz-Handel“ sowie 
Aktualisierungen weiterer Typologiepapiere  

  

Geplante Bargeldobergrenze beim Immobilienerwerb 
 
Der Referentenentwurf des Sanktionsdurchsetzungsgesetzes II (SDG II) (Drs. 20/4326) sieht vor, 
dass insbesondere Barzahlungen über 10.000 € beim Erwerb von Immobilien zukünftig ausgeschlos-
sen werden. Gegenleistungen in Form von Kryptowerten, Gold, Platin oder Edelsteinen sind damit 
ebenfalls verboten. Die Einhaltung soll über die Notare gewährleistet werden. Das Gesetz wurde am 
1. Dezember 2022 vom Bundestag (Drs. 629/22) verabschiedet. Das Verbot gilt damit für Rechtsge-
schäfte ab dem 1. April 2023. Eine entsprechende Änderung im Geldwäschegesetz ist vorgesehen. 

EuGH-Urteil zur 5. EU-Geldwäscherichtlinie 
 
Mit dem Urteil vom 22. November 2022 des EuGH in den verbundenen Rechtssachen C-37/20 und C-
601/20 muss ein berechtigtes Interesse für die Einsichtnahme im Transparenzregister nachgewiesen 
und dieses im Rahmen der Antragstellung begründet werden. Ziel ist ein besserer Schutz personen-
bezogener Daten der im Transparenzregister aufgeführten wirtschaftlichen Berechtigten. Juristi-
sche Personen und eingetragene Personengesellschaften sind nach dem GwG verpflichtet, ihre wirt-
schaftlich Berechtigten an das Transparenzregister zu melden. 

Supranationale Risikobewertung der EU-Kommission 
 
Die EU hat mit ihrem Bericht vom 27. Oktober 2022 ihre supranationale Risikobewertung aktualisiert 
– „Bericht über die Bewertung der mit grenzüberschreitenden Tätigkeiten im Zusammenhang ste-
henden Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung für den Binnenmarkt“. Neben einer 

https://www.transparenzregister.de/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0554&qid=1669884426679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0554&qid=1669884426679


aktuellen Risikoanalyse, einschließlich Empfehlungen, thematisiert sie die Auswirkungen der Covid-
19-Pandemie sowie der Sanktionen gegen Russland und Belarus auf Geldwäschetypologien. 
 

Aktualisierung der Drittländerliste 
 
Die Drittländerliste mit hohem Risiko wurde seitens der FATF aktualisiert und steht unter Link zum 
Abruf bereit. Nähere aktuelle Infos dazu finden Sie auch stets bei der FIU. 

Neu: Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte für Geldwäsche im Kfz-Handel“ sowie Aktuali-
sierungen weiterer Typologiepapiere 
 
Im November 2022 erschien das Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte für Geldwäsche im Kfz-
Handel“, das typische Verhaltensweisen, die den Verdacht der Geldwäsche erregen, thematisiert 
Die Typologiepapiere „Besondere Anhaltspunkte im Nichtfinanzsektor“ sowie „Besondere Anhalts-
punkte für den Kunst- und Antiquitätenhandel“ wurden von der FIU aktualisiert und im internen Be-
reich zur Verfügung stellt. 
 
 
 
Weitere Informationen zum Thema Geldwäschebeauftragten erhalten Sie auf unserer Homepage. 
 
Unter folgender E-Mail-Adresse können Sie den Newsletter jederzeit abbestellen:  
geldwaeschepraevention@rpks.hessen.de 
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